
Spider, Stefan

Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:

Von: Waldhans, Sebastian <Sebastian.Waldhans@sgdnord.rlp.de> im Auftrag 
von Bauleitplanung <Bauleitplanung@sgdnord.rlp.de>
Dienstag, 16. März 2021 10:17 
VL Bauamt
'infot^kreis-ahrweiler.de'
Aufstellung BPIan 'GG Kölner Straße Süd' - Früh BT

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 BauGB;
Ihr Schreiben vom 05.02.2021, mit dem Aktenzeichen 4/610-Sinzig1; 
Unser Aktenzeichen: 324-131 -00077.04 
Bearbeiter: Andreas.Nilles@sqdnord.rlp.de 
Tel.: 0261/120-2977

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur oben genannten Maßnahme nehmen wir wie folgt Stellung:

1. Oberflächenwasserbewirtschaftung

Die Beseitigung des Niederschlagswassers hat unter Berücksichtigung der §§ 5 und 55 WHG 
und des § 13 Abs. 2 LWG zu erfolgen.
Aus wasserwirtschaftlicher Sicht sind daher folgende Vorgaben im Bebauungsplan zu 
beachten:

Durch die bestehende Bebauung und die Ausweisung von Baugebieten wird die 
Wasserführung beeinträchtigt. Die Versiegelung der ehemaligen Freiflächen führt zur 
Verschärfung der Hochwassersituation an den Unterläufen von Bächen und Flüssen und 
schränkt außerdem die Grundwasserneubildung ein. Daher ist die bestehende Bebauung so 
weiterzuentwickeln und sind neue Baugebiete so zu erschließen, damit nicht klärpflichtiges 
Wasser, wie z. B. oberirdisch abfließendes Niederschlagswasser, in der Nähe des 
Entstehungsortes wieder dem natürlichen Wasserkreislauf zugeführt wird.

Die Sammlung des anfallenden Niederschlagswassers in Zisternen und die Verwendung als 
Brauchwasser (z. B. zur Gartenbewässerung) sind Möglichkeiten, Niederschlagswasser zu 
nutzen.

Soweit das anfallende Niederschlagswasser nicht verwertet werden kann, soll es vorrangig 
unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, wie z. B. die hydrogeologische Situation, 
versickert werden. Die Versickerung sollte dezentral und grundsätzlich über die belebte
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Bodenzone erfolgen. Hierzu werden Systeme empfohlen, die hohe Versickerungsraten 
erwarten lassen, wie z. B.

• Rasenflächen, die als flache Mulden angelegt werden.
• Profilierte Gräben, die in die örtlichen Gegebenheiten eingebunden sind.

Für potentiell verunreinigtes Niederschlagswasser (z. B. aus Gewerbegebieten) ist die 
sachgerechte Wiedereinleitung in den natürlichen Wasserkreislauf nach dem DWA-Regelwerk 
M 153 zu ermitteln.

Auf die Notwendigkeit einer wasserrechtlichen Erlaubnis zur Gewässerbenutzung wird 
hingewiesen.

2. Schmutzwasserbeseitigung

) Ausschließlich das im Baugebiet anfallende Schmutzwasser ist an die Ortskanalisation mit 
zentraler Abwasserreinigungsanlage anzuschließen.

Es ist zu prüfen, ob die Kläranlage auch das Einzugsgebiet des hier vorgestellten 
Bebauungsplanes erfasst. Sofern das Plangebiet nicht Bestandteil des Einzugsgebietes ist, 
sind bei der Erstellung der Antragsunterlagen für die notwendigen Anpassungen der 
wasserrechtlichen Erlaubnis Nachweise vorzulegen, aus denen die Auswirkungen des 
Schmutzwasseranfalls aus dem Bebauungsplangebiet auf im Wasserweg folgende 
Mischwasserentlastungsanlagen hervorgehen. Ferner ist dabei nachzuweisen, dass auf der 
Kläranlage eine ausreichende Kapazität für die Reinigung der anfallenden 
Schmutzwassermenge aus dem Plangebiet vorhanden ist.

3. Allgemeine Wasserwirtschaft / 

Starkregenvorsorge

Durch die vorgesehene Maßnahme sind 

keine Oberflächengewässer betroffen.

Wir bitten um Beachtung unserer Hinweise 
zur Starkregenvorsorge:



)

Für die Stadt Sinzig liegt eine Gefährdungsanalyse mit ausgewiesenen 
Sturzflutentstehungsgebieten nach Starkregen (Hochwasserinfopaket, Karte 5) vor; zu 
erreichen über https://aktion-blau-plus.rlp-umwelt.de/servlet/is/8960/. Diese sollte bei der 
Bauleitplanung und geplanten Bauvorhaben berücksichtigt werden. Das Plangebiet in der 
Stadt Sinzig liegt in einer Tiefenlinie, einem potentiellen Überflutungsbereich nach Starkregen. 
Mögliche Gefährdungen durch Starkregen sollten bei der Bauleitplanung berücksichtigt 
werden. Sollte das Gewerbegebiet wie geplant realisiert werden, sollte die Neubauten in 
einer, an mögliche Überflutungen angepassten, Bauweise errichtet werden. Zudem sollten 
geeignete Maßnahmen wie Notwasserwege u.a. ergriffen werden, die einen möglichst 
schadlosen Abfluss des Wassers durch die Bebauung ermöglichen. Auch die Ergebnisse des 
Hochwasservorsorgekonzepts der Stadt Sinzig sollten in der Bauleitplanung Berücksichtigung 
finden.

Generelle Informationen zur Starkregenvorsorge finden Sie unter folgendem Link:
https://sqdnord.rlp.de/de/wasser-abfall-bo-
den/wasserwirtschaft/hochwasserschutz/starkreqenvorsorq/

4. Grundwasserschutz

Vom Vorhaben sind keine Wasser- und Heilquellenschutzgebiete betroffen. Dahingehend 
bestehen gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes keine grundlegenden Bedenken.

Der angestrebte Bebauungsplan befindet sich jedoch im Mineralwassereinzugsgebiet 
„Sinziger Mineralbrunnen, innen“. Die weiteren Planungen sind daher auch mit der Sinziger 
Mineralbrunnen GmbH abzustimmen, um eine Beeinflussung des geförderten Wassers 
auszuschließen.

5. Abfallwirtschaft, Bodenschutz

Für das Plangebiet weist das Bodenschutzkataster des Landes Rheinland-Pfalz keinen 
Eintrag aus.
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindet sich die Altablagerung ,Unterm 
Schwärzchesberg' mit der Registriernummer: 131-00077-0201.
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Die Entfernung zwischen der Altablagerungsgrenze und dem geplanten neuen 
Gewerbegebiet beträgt mehr als 20 m. Eine Beeinträchtigung der Baufläche oder eine 
Gefährdung für die Bauarbeiter und die späteren Nutzer durch die Ablagerung ist daher 
auszuschließen.

Aus bodenschutzrechtlicher Sicht steht dem Bebauungsplan nichts entgegen. 
Nebenbestimmungen haben sich nicht ergeben.

6. Abschließende Beurteilung
Unter Beachtung der vorgenannten Aussagen bestehen gegen die Aufstellung des 
Bebauungsplanes aus wasserwirtschaftlicher und bodenschutzrechtlicher Sicht keine 
Bedenken.

Ihre zuständige Kreisverwaltung erhält diese Mail in cc zur Kenntnisnahme.

Hinweis: Unsere Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung werden künftig in der Regel 
elektronisch über dieses Postfach versendet. Wenn Sie eine Papierfassung benötigen, bitten wir 
um kurze Mitteilung.
Künftige Anfragen um Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung können Sie uns gerne 
ebenfalls auf diesem Wege an die Adresse bauleitplanunp&.spdnord.dp. de übermitteln. Sie gilt 
zunächst nur für die Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Koblenz. 
Andere Abteilungen oder Referate in unserem Hause bitten wir auf separatem Wege zu 
beteiligen.

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag

Andreas Nilles
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Koblenz

STRUKTUR- UND GENEHMIGUNGSDIREKTION NORD

Kurfürstenstr. 12-14 
56068 Koblenz 
Telefon 0261 120-2977 
Telefax 0261 120-882977 
Andreas. Nilles(a)sqdnord.rlp.de
www.sqdnord.rlp.de

Über die SGD Nord:
Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord ist eine Obere Landesbehörde des Landes Rheinland-Pfalz. Als moderne 
Bündelungsbehörde vereint sie Gewerbeaufsicht, Wasser- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Raumordnung, Landesplanung, Naturschutz und 
Bauwesen sowie eine Servicestelle für Unternehmer und Existenzgründer unter einem Dach. Die SGD Nord steht für Kompetenz und sorgt für eine 
zügige, rechtssichere Bearbeitung von Genehmigungsverfahren. Damit leistet sie einen wichtigen Beitrag zur Attraktivität von Rheinland-Pfalz als 
Wirtschaftsstandort und gesundem Lebensraum. Die SGD Nord hat ihren Sitz in Koblenz und ist in Montabaur, Idar-Oberstein und Trier vertreten. 
Weitere Infonnationen unter www.sqdnord.rlp.de
Im Rahmen eines Verfahrens werden auch personenbezogene Daten erfasst und gespeichert. Nähere Informationen hierzu und zu den aus der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung resultierenden Rechten haben wir auf der Internetseite https://sqdnord.rlp.de/de/ueber-die-sqd- 
nord/datenschutz/ bereitgestellt.
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